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Trotz der fragwürdigen Entscheidungen 
des derzeitigen US-Präsidenten und des 
Mangels an reichlich vorhandenen loka-
len fossilen Ressourcen sieht sich Europa 
gezwungen, seine Energiewende zu be-

schleunigen. Ein anhaltendes Engage-
ment, das sich jedoch noch in der Anfangs-
phase befindet. Eine langfristige Umstel-
lung, die die massenhafte Elektrifizierung 
von Nutzungen beinhaltet. 

„Drill, Baby, Drill.“ Donald Trump liebt 
Kohlenwasserstoffe und hat während 
seines Wahlkampfs kein Geheimnis dar-
aus gemacht. Vom ersten Tag seiner 
Rückkehr ins Amt an ist seine Entschei-
dung, den „nationalen Energie-Notstand“ 
auszurufen, fossile Brennstoffe zu bevor-
zugen und aus dem Pariser Abkommen 
auszutreten – zweifellos eine schlechte 

Nachricht für den Planeten. Und für 
Europa? Die Europäische Union (EU) ist 
sicherlich immer noch von fossilen Brenn-
stoffen abhängig. Nur 10% des in der EU 
verbrauchten Gases wird vor Ort produ-
ziert und Europa importiert 97% seines 
Ölverbrauchs. Die Bemühungen um eine 
Dekarbonisierung haben sich jedoch als 
wirksam erwiesen. Kohle ist praktisch aus 
dem Energiemix verschwunden und der 
Verbrauch von Kohlenwasserstoffen 
nimmt allmählich ab.

Dies ist nicht das Ergebnis von Zufällen 
oder wirtschaftlichen Bedingungen. Seit 
zwei Jahrzehnten setzt Europa schritt-
weise auf eine Strategie der Energiewende. 
Seit der Einführung des CO2-Marktes im 
Jahr 2005 und der anschließenden Ein-
führung des „Green Deal“ durch die Kom-
mission im Jahr 2019, der bis 2050 CO2-
Neutralität anstrebt, ist die Konsistenz der 
auf europäischer Ebene getroffenen Ent-
scheidungen bemerkenswert.

Vor allem der Ausbruch des Krieges in 
der Ukraine im Februar 2022 hat das Be-
wusstsein der europäischen Staats- und 
Regierungschefs zweifellos geschärft. 
Während die Energiekrise nach dem Ein-
marsch Russlands in die Ukraine die Ver-
wundbarkeit Europas deutlich machte, 
schlug die EU im Mai 2022 mit ihrem Plan 

„REPowerEU“ zurück, einem ehrgeizigen 
Text, der darauf abzielt, die Abhängigkeit 
von russischem Gas und Öl zu verringern.

Ein Budget von 210 Mrd. Euro wurde 
mobilisiert, um die Infrastruktur zu mo-

dernisieren und Innovationen zu fördern. 
Dies ist sowohl eine kurzfristige Reaktion 
auf die Krise als auch ein strategischer 
Hebel, um die Stärke und Unabhängigkeit 
Europas zu sichern. 

Zu den gesetzten Zielen gehört die Be-
schleunigung des Einsatzes erneuerbarer 
Energien, um bis 2030 einen Anteil von 
45% nachhaltiger Aktivitäten am Energie-
mix zu erreichen. Anschließend ist es Auf-
gabe jedes einzelnen Landes, unter Berück-
sichtigung seiner Versorgungskapazitäten, 
geografischen Gegebenheiten und histori-
schen Gegebenheiten (für Gas, Wasserkraft, 
Kernkraft usw.) seinen strategischen Plan 
umzusetzen. Die Umsetzung allgemeiner 
Ziele auf europäischer Ebene kann nicht 
Teil eines einheitlichen Prozesses sein.

Es ist noch ein langer Weg

Um diese Energiewende zum Erfolg zu 
führen, ist die massive Elektrifizierung 
der Nutzung langfristig zweifellos der 
zentrale Hebel. Nur durch eine effektive 
Substitution können wir unsere Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen verringern. 
Fotovoltaik und Windkraft sind seit 2022 
unbestreitbar die führenden Quellen der 
Stromerzeugung in Europa. Im Jahr 2023 
erreichte die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen mit der Hinzufügung von 
Wasserkraft einen Rekordwert von 44,7% 
des Energiemixes. In Frankreich beispiels-
weise soll der Stromverbrauch bis 2050 
um 40% gesenkt werden, wobei fossile 

Brennstoffe im neuen Energiemix fast 
vollständig reduziert werden sollen.

Es ist noch ein langer Weg, und es wird 
in der Zwischenzeit nicht an Hindernissen 
mangeln. Die geopolitischen Nachrichten 
der vergangenen Wochen sind ein an-
schauliches Beispiel dafür. In Deutschland 
machten erneuerbare Energien im Jahr 
2023 55% der gesamten Stromerzeugung 
aus, wobei die Windkraft 31%, Fotovoltaik 
12% und Biomasse etwa 8% beitrugen. 
Laut dem deutschen Klimaplan 2050 be-
steht das Ziel darin, die Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um 65% gegenüber 
1990 zu reduzieren und bis 2045 CO2-Neu-
tralität zu erreichen. 

Der Anfang März von der Europäischen 
Kommission angekündigte 800-Mrd.-
Euro-Verteidigungsplan wirft im Kontext 
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der Spannungen mit der aktuellen US-Re-
gierung über den Krieg in der Ukraine die 
Frage der Mittelverteilung auf. Die staat-
liche Förderung erneuerbarer Energien 
könnte folglich zugunsten vorrangiger 
Investitionen in die Rüstungsindustrie 
reduziert werden. Dies darf jedoch nicht 
die Bemühungen um die Energiewende 
untergraben, da der Klimaplan und das 
strategische Ziel der Unabhängigkeit für 
die Länder der Europäischen Union per-
fekt zusammenpassen. Andererseits 
zwingt der aktuelle geopolitische Kontext 
die Investoren dazu, bei der Auswahl der 
zu finanzierenden Projekte selektiver vor-
zugehen. Insbesondere durch die Bevor-
zugung von Projekten, die in das Funktio-
nieren des Marktes integriert sind oder 
bereits Subventionen erhalten.

Trump darf nicht von der Energiewende ablenken
In Europa fügt sich die Verfolgung klimaorientierter Ziele nahtlos in das strategische Ziel der Förderung der Unabhängigkeit ein
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Die Sommer der vergangenen Jahre 
haben gezeigt, welche Auswirkungen der 
Klimawandel auf die Lebensqualität in 
den Städten hat. Bei den dauerhaft war-
men Temperaturen heizen sich versie-
gelte Flächen enorm auf. Die Stadtpla-
nung muss die Folgen des Klimawandels 
im Spannungsfeld mit anderen Heraus-
forderungen lösen. Hierfür stehen ihr 
zahlreiche planungsrechtliche Instru-
mente zur Verfügung.

Wollen Städte und Gemeinden auf den 
Klimawandel reagieren und vorausschau-
end planen, können sie auf diverse recht-
liche Möglichkeiten zurückgreifen. Dabei 
handelt es sich weniger um neue rechtli-
che Instrumente, sondern vielmehr um 
altbekannte, die in den zurückliegenden 
Jahren wiederentdeckt wurden.

Vielerorts ist das Stadtbild noch immer 
von versiegelten Flächen und Steinflächen 
dominiert. Die Umgebung heizt sich vor 
allem im Sommer auf, Starkregen kann 

nicht abfließen und die Biodiversität 
nimmt rapide ab. Diese und andere Folgen 
lassen sich spürbar abmildern, wenn 
Städte stärker durchgrünt werden. Um 
das Stadtgrün zu fördern, können Städte 
verschiedene Satzungen erlassen, mit 
denen sie zum Erhalt von Grünbeständen 
sowie zu Neupflanzungen verpflichten.

Durch Bebauungspläne und natur-
schutzrechtliche Satzungen lässt sich be-
stehendes Stadtgrün schützen. Auf Grund-
lage des Naturschutzrechts können vor 
allem Bäume und andere Gehölze unter 
Schutz gestellt werden. Diese meist als 
Baumschutzsatzungen bekannten Regel-
werke untersagen die Fällung und Beschä-
digung und drohen neben Ersatzpflan-
zungspflichten auch empfindliche Buß-
gelder an.

Während Baumschutzsatzungen meist 
im gesamten besiedelten Stadtgebiet gel-
ten, lassen sich über Bebauungspläne in-
dividuelle Regelungen für das Plangebiet 
treffen. Ähnlich den Baumschutzsatzun-
gen lassen sich durch Festsetzungen in 
Bebauungsplänen Bäume und Hecken 
schützen.

Bebauungspläne bieten aber auch gestal-
terische Möglichkeiten, indem die Bepflan-
zung von Grundstücksflächen und Gebäu-
den durch Festsetzungen verlangt wird. 
Fest etabliert hat sich in Bebauungsplänen 
mittlerweile die Pflicht, auf Baugrundstü-
cken eine bestimmte Anzahl von Bäumen 
und Hecken zu pflanzen. Mittlerweile 
bleibt es aber nicht mehr bei dieser abstrak-
ten Pflicht. Es wird zunehmend dazu über-
gegangen, die Größe, die Art und weitere 
Vorgaben an die Bepflanzung festzusetzen. 
Daneben lassen sich auch Vorgaben an die 
Bepflanzung von Dächern und Fassaden 
festsetzen. Insbesondere die Dachbegrü-
nung ist keine Seltenheit mehr im Festset-
zungskatalog der Bebauungspläne.

Verkehrs- und Energiewende

Das Mikroklima lässt sich nicht nur 
durch das Stadtgrün fördern. Hier können 
auch verkehrliche Maßnahmen sinnvoll 
sein, unter anderem um die Feinstaubbe-
lastung zu senken. Die Niederlande ma-
chen seit langem vor, dass der Autover-
kehr in Städten reduziert werden kann, 
ohne Innenstädte veröden zu lassen. Zu-
mindest bei neuen Baugebieten zeigen 
sich hierzulande neue Lösungen durch 
verkehrsberuhigte Areale, Quartiersgara-
gen und den Ausbau des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV). Auch hier 
lassen sich durch Bebauungspläne ver-
bindliche Vorgaben zur Verkehrssteue-
rung machen.

Schließlich können Städte durch die 
Förderung und Forderung von Fotovolta-
ikanlagen einen Beitrag zur Energie-
wende leisten. Diverse Bundesländer ver-
pflichten mittlerweile bei Neubauten und 
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Fotovoltaikanlagen. Teilweise gilt diese 
Pflicht nur für öffentliche Gebäude oder 
große Gewerbeflächen, in Hamburg zum 
Beispiel aber auch für Privatgebäude.

Spannungsverhältnisse

Die vorgenannten Maßnahmen sind oft 
verpflichtend und schränken die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Grundstücksei-
gentümer oftmals erheblich ein. Sie sind 
deswegen umstritten, die Gerichte erach-
ten sie in den allermeisten Fällen jedoch 
als grundsätzlich zulässig und grund-
rechtskonform.

Vor allem die Begrünung von Grund-
stücken und Gebäuden sowie die Installa-
tion von Fotovoltaikanlagen sind kosten-
intensiv. Baukosten können sich deswegen 
nicht unerheblich verteuern und ein Hin-
dernis für den Bau dringend benötigter 
Wohnungen sein. Gerade die aktuelle Bau-
krise und die weiter abnehmende Zahl der 
Baugenehmigungen verdeutlichen, dass 
eine zu starke Regulierung ein Hemm-
schuh für den Wohnungsbau ist.

Die Stadtplanung steckt damit in einem 
Dilemma. Sie muss den Ausgleich zwi-
schen der Bewältigung des Klimawandels 
und dem ins Stocken geratenen Woh-
nungsbau schaffen. Lösungen kann hier 
die Nachverdichtung auf bereits versiegel-
ten Flächen bieten, insbesondere um Na-
turflächen zu schonen. Hierbei gilt es in 
Zukunft pragmatische Wege zu finden, um 
Bauprojekte zügig zu genehmigen und 
umzusetzen. Der von der neuen Bundes-
regierung in Angriff genommene Bau-
turbo kann dabei helfen.

Klimaschutz in der modernen Stadtplanung
Verantwortliche müssen Ausgleich zwischen der Bewältigung des Klimawandels und dem ins Stocken geratenen Wohnungsbau realisieren
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Die Stadtplanung 
steckt damit in einem 
Dilemma. Sie muss 
den Ausgleich zwi-
schen der Bewältigung 
des Klimawandels 
und dem ins Stocken 
geratenen Wohnungs-
bau schaffen. Lösun-
gen kann hier die 
Nachverdichtung auf 
bereits versiegelten 
Flächen bieten, 
insbesondere um 
Naturflächen zu 
schonen.




